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Rechtssatz

Die Durchführung und Wirkung des Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention hängt vom Erlass eines weiteren Rechtsaktes

ab. Die zentrale Bestimmung des § 21a WRG 1959 dient nicht der innerstaatlichen Umsetzung der Aarhus-Konvention

und auch nicht der direkten Umsetzung anderer europarechtlicher Normen, die einer anerkannten

Umweltorganisation Parteistellung im gegenständlichen Verfahren verscha>en würde. Mangels unmittelbarer

Anwendbarkeit der Aarhus-Konvention auf derartige Fälle kommt auch der in der Spruchpraxis des Aarhus Compliance

Committee keine Bedeutung für die dabei zu tre>ende Entscheidung zu (vgl. E 28. Oktober 2015, 2012/10/0137).Die

Durchführung und Wirkung des Artikel 9, Absatz 3, der Aarhus-Konvention hängt vom Erlass eines weiteren

Rechtsaktes ab. Die zentrale Bestimmung des Paragraph 21 a, WRG 1959 dient nicht der innerstaatlichen Umsetzung

der Aarhus-Konvention und auch nicht der direkten Umsetzung anderer europarechtlicher Normen, die einer

anerkannten Umweltorganisation Parteistellung im gegenständlichen Verfahren verscha>en würde. Mangels

unmittelbarer Anwendbarkeit der Aarhus-Konvention auf derartige Fälle kommt auch der in der Spruchpraxis des

Aarhus Compliance Committee keine Bedeutung für die dabei zu tre>ende Entscheidung zu vergleiche E 28. Oktober

2015, 2012/10/0137).
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